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Beschlussdarstellung: 
 
Der Sportausschuss beschließt die Masterplan Leistungssport-Förderung für den 

Förderzyklus 2025 – 2028 wie folgt anzupassen:  

Die TG Nord Düsseldorf e.V. wird mit der Sportart Padel in die Kategorie 
Nachwuchsleistungssport der Masterplan Leistungssport-Förderung 2025 – 2028 zu 

5.000,- € p.a. neu aufgenommen. 

Die Förderung für die olympische Sportart Beachvolleyball wird für den Zeitraum 
2026 – 2028 vom Verein DJK TUSA 06 Düsseldorf e.V. auf Eintracht Spontent e.V. zu 

50.000 € p.a. übertragen. 

Die Düsseldorf Panther steigen mit Ihrer olympischen Flag Football-Abteilung, den 
„Firecats“, von der Nachwuchsleistungssport-Förderung in die in die Förderstufe 

„olymp. Mannschaftssport Erwachsenenbereich“ der Masterplan Leistungssport-
Förderung 2026 – 2028 zu 20.000,- € p.a. auf. 

Der Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. erfüllt im Para-Schwimmen seit der 

Aufnahme in die Masterplan Leistungssport-Förderung 2025 – 2028 keine der 
vorausgesetzten Förderkriterien und scheidet aus der Förderung aus.  

Der Sportausschuss beauftragt die Sportverwaltung mit der Umsetzung der 

vorgeschlagenen Förderung. 
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Sachdarstellung:  

 
Der Masterplan Leistungssport ist das Programm der Landeshauptstadt Düsseldorf 
zur Förderung des städtischen Spitzen- und Nachwuchsleistungssports. Im Rahmen 

dieses Förderprogramms werden den förderungswürdigen Düsseldorfer 
Leistungssportvereinen direkte Zuschüsse zur sportartenspezifischen Förderung des 
Leistungssportpersonals und des Leistungssportbetriebs zur Verfügung gestellt. 

Die Sportverwaltung wurde damit beauftragt, die seit 2025 sich in der Masterplan 
Leistungssport-Förderung befindlichen Düsseldorfer Leistungssportvereine 
(SPOA/050/2024) einem fortwährenden Leistungssport-Controlling zu unterziehen 

sowie weitere Vereine und Sportarten, die im Leistungssport aktiv sind, zu 
beobachten.  
 

Daraus ergeben sich folgende Neuaufnahme und Anpassungen für den Masterplan 
Leistungssport-Förderzyklus 2025 – 2028: 
 

1. Neuaufnahme TG Nord Düsseldorf e.V./Padel 

Sportart:  Padel 
Verein:   TG Nord Düsseldorf e.V.  
Fördersumme: 5.000,- € p.a. 

Förderzeitraum: 2025 – 2028 
Förderstufe: Nachwuchsleistungssport 
Förderkriterien: Teilnahmen an internationalen Nachwuchsmeisterschaften 

(Jugend-Welt- und Europameisterschaften) des Europäischen- 
bzw. Weltverbands  
und  

mindestens eine*n Nachwuchsbundeskader (ab NK2 
aufwärts)/Jugendnationalspieler*in sowie mindestens zwei 
Landeskader/Landesauswahlspieler*innen  

 
Förderziele:  Gleiche oder Steigerung der Anzahl der Nachwuchs-Bundeskader 

und Teilnahmen an internationalen Nachwuchs-Meisterschaften 
 
2. Vereinswechsel in der Förderung der Sportart Beachvolleyball 

Sportart:  Beachvolleyball 

Verein:   Eintracht Spontent e.V.  
Fördersumme: 50.000,- € p.a. 
Förderzeitraum: 2026 – 2028 

Förderstufe: olympischer Spitzensport mit Perspektive Olympische Spiele 
 
Förderkriterien: Teilnahmen an internationalen Meisterschaften (Welt- oder 

Europameisterschaften) oder Einladungswettkämpfen der 
höchsten Kategorie des Europäischen- bzw. Weltverbands (z.B. 
Weltcups, Europacups, Grand Slams, Grand Prixs o.Ä.) im 

Erwachsenenbereich 
und 
mindestens ein Bundeskader (ab Perspektivkader aufwärts)   

Förderziele:  Gleiche oder Steigerung der Anzahl der (Nachwuchs) 
Bundeskader-Athleten*innen und Teilnahmen an internationalen 
(Nachwuchs-) Meisterschaften 
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3. Höherstufung der Sportart Flag Football 

Sportart:  Flag Football 
Verein:   Düsseldorf Panther e.V.  

Fördersumme: 20.000,- € p.a. 
Förderzeitraum: 2026 – 2028 
Förderstufe: olympischer Mannschaftssport im Erwachsenenbereich 

Förderkriterien: Höchste deutsche Spielklasse und -gruppe bei mindestens zwei 
Ligen 
und 

mindestens ein Nachwuchsbundeskader (ab NK2) oder eine 
Jugend-Nationalspieler*in sowie mind. zwei Landeskader bzw. 
Landesauswahlspieler*innen   

Förderziele:  Gleiche oder Steigerung der Anzahl der (Nachwuchs-) 
Bundeskader- und Teilnahmen an internationalen (Nachwuchs-) 
Meisterschaften 

und 
Klassenerhalt in höchster deutscher Spielklasse und –gruppe 
 

4. Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V./Para-Schwimmen scheidet aus 

Der Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. erfüllt im Para-Schwimmen seit der 

Aufnahme in die Masterplan Leistungssport-Förderung 2025 – 2028 keine der 

vorausgesetzten Förderkriterien und hat bisher deswegen auch keinen 

Zuschussvertrag erhalten.  

Nach sportfachlicher Prüfung wird der Verein die vorausgesetzten Förderkriterien in 

naher Zukunft nicht erreichen. Daher scheidet der Düsseldorfer Schwimmclub 1898 

e.V./Para-Schwimmen aus der Förderung aus, damit die Gelder (10.000,- EUR 

jährlich) anderen Leistungssportvereinen und -projekten zur Verfügung stehen. 

 
Vertragsgestaltung 

Die finanzielle Förderung erfolgt im Rahmen einer Fördervereinbarung zwischen dem 
Sportamt und den Vereinen als Zuschussempfänger. 
 

Die Fördervereinbarung beinhaltet u.a.:  
• Einsatz der Fördermittel zur Finanzierung von Leistungssportpersonal 

(mindestens 75%) und des Leistungssportbetriebs (ausgenommen bauliche 

Maßnahmen) 

• Aktive Beteiligung an den Veranstaltungen zur Talentsichtung und 
Talentförderung im Rahmen des CHECK’D (Bewegungs-, Sport- und 
Talentförderung), Zusammenarbeit mit der NRW-Sportschule und den Schulen im 

Verbund „Düsseldorfer Schulen für den Leistungssport“ sowie Unterstützung des 
Ausschusses für Schulsport bei der Durchführung von Wettkämpfen für die 
Leichtathletik 

• Jährliches Leistungssport-Controlling mittels Eintragungen der Bundeskader, 

Erfolge und Trainerlizenzen in die Sportdatenbank (Sachbericht) 

• Jährliche Dokumentation der Mittelverwendung (Verwendungsnachweis)  

Die Förderziele werden analog der beschlossenen Förderkriterien für die jeweilige 
Förderstufe vereinbart und sportartspezifisch auf den Verein angepasst. 
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